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Bekanntmachung 
zur vorläufigen Sicherung der vom 

Wasserwirtschaftsamt Hof ermittelten 
Überschwemmungsgebiete 

im Landkreis Bayreuth 

Die Hochwasserereignisse der vergange-
nen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig 
ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwasser-
schäden zu minimieren. Eine Vorausset-
zung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, 
die bei Hochwasser voraussichtlich über-
schwemmt werden. Das Bayerische Was-
sergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb 
die Wasserwirtschaftsämter, die Über-
schwemmungsgebiete in Bayern zu er-
mitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 
BayWG).

Grundlage für die Ermittlung des Über-
schwemmungsgebiets ist das 100-
jährliche Hochwasser (Bemessungshoch-
wasser - HQ ). Ein 100-jährliches Hoch-100

wasser wird im statistischen Mittel in 100 
Jahren einmal erreicht oder überschrit-
ten. Da es sich um einen statistischen Wert 

handelt, kann dieser Abfluss innerhalb 
von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 

Für folgende Gewässer im Landkreis 
Bayreuth wurde das Überschwemmungs-
gebiet berechnet und in den anliegenden 
Übersichtsplänen dargestellt: 

• Für den Ailsbach, Gewässer II. Ord-
nung (FlKm 4,800 - 9,000) 

• Für die Aufseß, Gewässer II. Ordnung 
(FlKm 0,200 - 6,600)

• Für die Fichtenohe/Pegnitz, Gewässer 
II. Ordnung (FlKm 106,400 - 119,200) 

• Für die Haidenaab, Gewässer II. Ord-
nung, (FlKm 56,000 - 61,400) 

• Für die Kronach, Gewässer II. Ord-
nung (FlKm 1,200 - 6,200)

• Für die Ölschnitz zum Roten Main, 
Gewässer II. Ordnung (FlKm 0,200 - 
9,600)

• Für die Ölschnitz zum Weißen Main, 
Gewässer II. Ordnung (FlKm 0,000 - 
8,600) 

• Für die Püttlach, Gewässer II. Ord-
nung (FlKm 1,400 - 15,000) 

•
Ordnung (FlKm 21,100 - 29,800) 

• Für den Roten Main, Gewässer II. 
Ordnung (FlKm 42,100 - 59,000) 

• Für die Truppach, Gewässer II. Ord-
nung (FlKm 0,000 - 8,400) 

• Für die Warme Steinach, Gewässer II. 
Ordnung (FlKm 2,700 - 18,200) 

• Für den Weißen Main, Gewässer II. 
Ordnung (FlKm 30,400 - 31,200 und 
32,000 - 38,200) 

• Für die Wiesent, Gewässer II. Ord-
nung (FlKm 40,200 - 64,800) 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es sich dabei um die Ermittlung und 
Dokumentation einer von Natur aus 
bestehenden Gefährdungslage und nicht 
um eine durchgeführte oder veränderba-
re Planung handelt. Auf die Öffentlich-
keitsbeteiligung im Rahmen des späteren 
Festsetzungsverfahrens wird hingewie-
sen.

Die bei einem Bemessungshochwasser 
überschwemmten Flächen sind in den 
beigefügten Übersichtskarten M = 1 : 
25.000, M = 1 : 50.000 und M = 1 : 90.000 
senkrecht schraffiert dargestellt. Detail-
karten im Maßstab 1 : 2.500 und die Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 können 
im Landratsamt Bayreuth und in den 
Rathäusern der jeweils betroffenen Ge-
meinden während der üblichen Dienst-
zeiten, darüber hinaus im lnternet unter 
http://www.landkreis-bayreuth.de/ueber-
schwemmung eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als 
Überschwemmungsgebiet  dargestellten 
Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. 
Damit sind folgende Rechtswirkungen 
verbunden: 

Im vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 
WHG untersagt: 

1. die Ausweisung von neuen Bauge-
bieten in Bauleitplänen oder sons-
tigen Satzungen nach dem Bauge-
setzbuch, ausgenommen Bauleit-
pläne für Häfen und Werften,

Für den Roten Main, Gewässer I. 
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2. die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen nach den §§ 30, 
33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs, 

3. die Errichtung von Mauern, Wäl-
len oder ähnlichen Anlagen quer 
zur Fließrichtung des Wassers bei 
Überschwemmungen, 

4. das Aufbringen und Ablagern von 
wassergefährdenden Stoffen auf 
dem Boden, es sei denn, die Stoffe 
dürfen im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Land- und Forst-
wirtschaft eingesetzt werden, 

5. die nicht nur kurzfristige Ablage-
rung von Gegenständen, die den 
Wasserabfluss behindern oder die 
fortgeschwemmt werden können,

6. das Erhöhen oder Vertiefen der 
Erdoberfläche, 

7. das Anlegen von Baum- und 
Strauchpflanzungen, soweit diese 
den Zielen des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG 
entgegenstehen,

8. die Umwandlung von Grünland in 
Ackerland,

9. die Umwandlung von Auwald in 
eine andere Nutzungsart.

Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des 
Gewässerausbaus, des Baus von Dei-
chen und Dämmen, der Gewässer- 
und Deichunterhaltung, des Hoch-
wasserschutzes sowie für Handlun-
gen, die für den Betrieb von zugelasse-
nen Anlagen oder im Rahmen zuge-
lassener Gewässerbenutzungen erfor-
derlich sind. 

Das Landratsamt Bayreuth kann abwei-
chend von der o. g. Nr. 1 die Ausweisung 
neuer Baugebiete unter, den Vorausset-
zungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 

Das Landratsamt Bayreuth kann abwei-
chend von der o. g. Nr. 2 die Errichtung 

oder Erweiterung baulicher Anlagen 
nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Bauge-
setzbuchs zulassen, wenn im Einzelfall 
das Vorhaben

1. die Hochwasserrückhaltung nicht 
oder nur unwesentlich beeinträch-
tigt und der Verlust von verloren 
gehendem Rückhalteraum zeit-
gleich ausgeglichen wird, 

2. den Wasserstand und den Abfluss 
bei Hochwasser nicht nachteilig 
verändert,

3. den bestehenden Hochwasser-
schutz nicht beeinträchtigt und

4. hochwasserangepasst ausgeführt 
wird 

oder wenn die nachteiligen Auswirkun-
gen durch Nebenbestimmungen ausge-
glichen werden können. 

Das Landratsamt Bayreuth kann abwei-
chend von den o. g. Nrn. 3 bis 8 Maßnah-
men zulassen, wenn 

1. Belange des Wohls der Allgemein-
heit dem nicht entgegenstehen, der 
Hochwasserabfluss und die Hoch-
wasserrückhaltung nicht wesent-
lich beeinträchtigt werden und

2. eine Gefährdung von Leben oder 
erhebliche Gesundheits- oder 
Sachschäden nicht zu befürchten 
sind oder die nachteiligen Auswir-
kungen‚ausgeglichen werden 
können. 

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage 
für weitere Entscheidungen des Land-
ratsamts über die Festsetzung eines Über-
schwemmungsgebiets durch Rechtsver-
ordnung. Die vorläufige Sicherung endet, 
sobald die Rechtsverordnung zur Festset-
zung des Überschwemmungsgebiets in 
Kraft tritt oder das Festsetzungsverfah-
ren eingestellt wird. Sie endet spätestens 
nach Ablauf von fünf Jahren. Im begrün-
deten Einzelfall kann die Frist vom Land-

ratsamt Bayreuth höchstens um zwei 
weitere Jahre verlängert werden (vgl. 
hierzu Art. 47 Abs. 3 BayWG).

Folgende durch Verordnung vom Land-
ratsamt Bayreuth bereits festgesetzte und 
in den Übersichts- und Detailkarten 
durch eine doppelte Schraffur gekenn-
zeichneten Überschwemmungsgebiete 
bleiben von der vorläufigen Sicherung 
unberührt:

Für die Aufseß: 
Verordnung vom 15.12.1998 

Für die Haidenaab: 
Verordnung vom 18.12.2000 

Für den Roten Main (Gew. II. Ordnung): 
Verordnung vom 15.01.1989 

Für den Roten Main (Gew. I. Ordnung): 
Verordnung vom 11.11.1991 

Für den Weißen Main: 
Verordnung vom 10.05.1984 

Für die Wiesent: 
Verordnung vom 15.12.1998 

Für diese Gebiete gelten insbesondere die 
Festsetzungen der Rechtsverordnungen 
und die Ge- und Verbote des § 78 WHG.

Weitere Informationen: 
Alle ermittelten und festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete im Internet wer-
den unter der Adresse http://www.lfu. 
bayern.de/wasser/fachinformationen/ 
iueg/index.htm im "Informationsdienst 
Überschwemmungsgefährdete Gebiete in 
Bayern" für die Öffentlichkeit dokumen-
tiert. Dort sind auch weitere Informatio-
nen über Überschwemmungsgebiete 
sowie rechtliche Grundlagen und Hinwei-
se zum Festsetzungsverfahren enthalten. 

Bayreuth, 09. November 2015 
Landratsamt Bayreuth 
Dr. Sheljaskow 
Oberregierungsrätin
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Dieselben Beträge gelten ab 1. Januar 2016 auch für das SGB II - Grundsicherung für Ar-
beitssuchende -.

Bayreuth, 03. November 2015
Landratsamt Bayreuth
Hübner
Landrat

Anhebung der Regelbedarfssätze nach dem SGB XII - Sozialhilfe - ab 01.01.2016

Die Verordnung zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen nach § 28 a des 12. Buches 
Sozialgesetzbuch für das Jahr 2016 (Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 
2016 - RBSFV 2016) wurde im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. 2015, S. 1788). Sie 
enthält die ab 01.01.2016 gültigen Regelbedarfsstufen im SGB XII.

Die bisherigen Sätze wurden um 1,24 Prozent erhöht und auf volle Euro gerundet.

Regelbe-
darfsstufe

Regelbedarf für: bisherab 01.01.2014

1 404 € 399 €Erwachsene, die als Alleinstehende oder Allein-
erziehende einen eigenen Haushalt führen; auch 
wenn in diesem Haushalt Erwachsene leben, die 
der Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind

2 364 € 360 €zwei Volljährige, die als Ehegatten, Lebenspart-
ner, in eheähnlicher oder lebenspartnerschafts-
ähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen 
Haushalt führen

3 324 € 320 €Erwachsene, die weder einen eigenen Haushalt 
führen, noch als Ehegatte, Lebenspartner oder 
in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnli-
cher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haus-
halt führen

4 306 € 302 €Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres

5 270 € 267 €Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres

6 237 € 234 €Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres


